
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allgemeine  
Versicherungsbedingungen 
für die Rechtsschutzversicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Jurpartner Rechtsschutzversicherung AG                                            01/2011 

 
Inhaltsübersicht 
 
 
Was ist Rechtsschutz? § 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutz-Versicherung?  

§ 2 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz?  
§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?  
§ 4 Wann entsteht der Anspruch auf eine  Rechtsschutz-Leistung?  
§ 4 a Was gilt für den Anspruch auf Rechtsschutz bei Versichererwechsel  
§ 5 Welche Kosten übernimmt der RechtsschutzVersicherer?  
§ 6 Wo gilt die Rechtsschutz-Versicherung?  
 

 
Nach welchen Regeln § 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz?  
richtet sich das § 8 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen und wie kann er 

fristgerecht beendet werden? 
Vertragsverhältnis § 9 Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und welche Folgen hat 

eine nicht rechtzeitige  
zwischen   Zahlung?  
Rechtsschutz- § 10 Welche Entwicklung kann zu einer Anpassung der Versicherungsbe-

dingungen oder der  
Versicherer und  Versicherungsbeiträge führen?  
Versicherten? § 11 Welche Angaben müssen bei der Stellung des Versicherungsantra-

ges gemacht werden und wie wirkt sich eine Veränderung der per-
sönlichen oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf den 
Versicherungsbeitrag aus?  

§ 12 Was geschieht, wenn der Gegenstand der Versicherung wegfällt?  
§ 13 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden?  
§ 14 Wann verjährt der Rechtsschutz-Anspruch?  
§ 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? 

Wer kann als Lebenspartner mitversichert werden?  
§ 16 Wie sind Erklärungen gegenüber dem Rechtsschutz-Versicherer ab-

zugeben?  
 
Was ist im § 17 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfall  Rechtsschutzfalles?  
zu beachten? § 18 In welchen Fällen kann ein Rechtsanwalt entscheiden, ob die Ableh-  
                                                      nung des Rechtsschutzes  
  berechtigt ist?  

§ 19 Welche Regelungen gelten für die vorläufige Deckung?  
§ 20 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zu-

ständig?  
 
In welcher Form wird § 21 Verkehrs-Rechtsschutz  
der Rechtsschutz § 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige  
angeboten  § 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige  
 § 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 

Nichtselbstständige  
§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und 

Grundstücken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  
Rechtsschutzversicherung 

§ 1 Aufgaben der 
Rechtsschutz-
Versicherung 

 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen 
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

§ 2 Leistungsarten 
 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann zu den Inhalten des § 21 bis § 
29 sowie dazugehörender Klauseln abgeschlossen werden. Je nach Vereinba-
rung umfasst der Versicherungsschutz 
 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder nicht auf einer Verletzung 
eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
beruhen; 

 
b) Arbeits-Rechtsschutz 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen so-
wie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und 
versorgungsrechtlicher Ansprüche; 

 
c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhält-
nissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die 
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Ver-
trägen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in 
den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

 
e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberecht-
lichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

 
f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerich-
ten; 

 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Ange-
legenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten; 

 
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
 

für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 
 
i) Straf-Rechtsschutz 
 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 



 

 

 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 

dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen 
hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen 
Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 
Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahr-
lässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer 
dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu 
haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechts-
kräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

 
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versiche-
rungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das 
nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, 
Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes 
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an. 

 
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit; 
 
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 

Erbrecht 
 

für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes 
in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten, 
wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des 
Rechtsanwaltes zusammenhängen. 

 
l) Opfer-Rechtsschutz 
 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich einer 
versicherten Person als Opfer einer der in § 395 Absatz 1 StPO 

 
§ Ziffer 1 a (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) 
§ Ziffer 1 c (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit) 
§ Ziffer 1 d (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) 
§ Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben) 
genannten Straftaten. 
 
Rechtsschutz besteht insofern für  
§ die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen als Nebenkläger und die 

Vertretung durch einen Rechtsanwalt als Beistand des Verletzten;  
§ die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im  Rahmen des Täter-

Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 StGB; 
§ die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur  Geltendmachung von 

Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch und dem Opferentschädi-
gungsgesetz. 

 
m) JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten Lebensbereich 

für einen ersten telefonischen Rat oder eine erste telefonische Auskunft 
pro Jahr durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in pri-
vaten Rechtsangelegenheiten, auf die deutsches Recht anwendbar ist, 
wenn diese Rechtsberatung nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen 
Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängt. § 3 ARB findet keine 
Anwendung; 

 



 

 

 
§ 3 Ausgeschlossene 

Rechtsangele-
genheiten 

 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 
 
a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, inneren 

Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 
 
b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizini-

sche Behandlung zurückzuführen sind; 
 
c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
 
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines Grundstückes, Gebäudes   
           oder Gebäudeteiles, 

bb)  der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles, das 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet 
oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungspflichtigen und/oder anzeigepflichtigen baulichen 
Veränderung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet 
oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben; 
 
e) rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sittenwidri-

gen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen; 
 
(2)a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf 

einer Vertragsverletzung beruhen; 
 
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsver-

hältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
 
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-

schmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten 
aus geistigem Eigentum; 

 
e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht; 
 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit 
 

aa)Spiel- und Wettverträgen sowie Gewinnzusagen, 
 
bb)Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften, 
 
cc) der Anschaffung, Veräußerung, Verwaltung von Wertpapieren (z.  

B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile), Wertrechten, die Wertpa-
pieren gleichstehen, Beteiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, 
stille Gesellschaften, Genossenschaften) und deren Finanzierungen. 
Der Ausschluss gilt nicht für Geld- und Vermögensanlagen, soweit 
Lebens- und Rentenversicherungen sowie Sparverträge betroffen 
sind, 

 
dd) Steuersparmodellen aller Art; 

 



 

 

 
 
g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes, 

soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht; 
 
h) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen; 
 
i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder 

Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger An-
liegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebüh-
ren für die Grundstücksversorgung handelt; 

 
(3)a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
 

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 
soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von 
Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus 
Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
handelt; 

 
c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das 

über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder 
eröffnet werden soll; 

 
d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bauge-

setzbuch geregelten Angelegenheiten; 
 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- 

oder Parkverstoßes; 
 
f) in Verfahren aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes sowie 

aus dem Bereich des Rechtes zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Sozialhilfe); 

 
(4)a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz- 

Versicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen un-
tereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer; 

 
b) sonstiger Lebenspartner (nichteheliche und nichteingetragene Lebens-

partner, gleich welchen Geschlechtes) untereinander in ursächlichem 
Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 

 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-

schutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 
übergegangen sind; 

 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten 

Ansprüchen anderer Personen oder aus eigener Haftung für Ver-
bindlichkeiten anderer Personen; 

 
(5)soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang 

damit besteht, dass der Versicherungsnehmer den Tatbestand, der ge-
mäß § 4 ARB den Rechtsschutzfall darstellt, vorsätzlich und rechtswidrig 
verwirklicht hat. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein 
heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen 
verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

 



 

 

§ 3 a)  
Ablehnung des  
Rechtsschutzes  
wegen mangelnder 
Erfolgsaussicht oder  
wegen Mutwilligkeit 
– Stichentscheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Voraussetzung 

für den Anspruch 
auf Rechtsschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffas-
sung nach 

 
a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen 

Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder 
 
b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwillig-

keit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in 
einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht. Die Ab-
lehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich 
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

 
(2)  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint 

und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers 
nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegen-
über eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht und   hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. 
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht. 

 
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes-

tens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu un-
terrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungs-
nehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer ge-
setzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist 
verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereig-
nis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 

 
b) im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 

Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das die Änderung der 
Rechtslage des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son zur Folge hat; 

 
c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versiche-

rungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll; 

 
Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für die 
Leistungsarten nach § 2 c) bis g) besteht Versicherungsschutz jedoch erst 
nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit 
es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit den Leistungen im Verkehrs-Rechtsschutz gemäß § 21 ARB bzw. 
gemäß § 26 ARB oder um die Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen wegen der Verletzung dinglicher Rechte an Grundstücken, Ge-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 a) Versicherer-

wechsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bäuden oder Gebäudeteilen handelt. Für die Leistungsart nach § 2 b) besteht 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf von sechs Monaten (Wartezeit). 
 
(2)Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn 

maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere 
Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch je-
der Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Be-
ginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

 
(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versi-
cherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) 
ausgelöst hat; 

 
b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Be-

endigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung geltend gemacht wird. 

 
(4)Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz, 

wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der 
Angelegenheit zugrundeliegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetre-
ten sind oder eingetreten sein sollen. 

 
 
(1)Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht in 

Abweichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Anspruch auf Rechtsschutz, 
wenn 
 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorver 

 
sicherers fällt und der Verstoß gemäß  
§ 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsver-
trages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risi-
kos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

 
b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt 

und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende der 
Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer gel-
tend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsnehmer 
die Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
versäumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht; 

 
c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tatsächlichen oder be-

haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende 
Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Laufzeit eines Vorversiche-
rers eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und der Verstoß gemäß 
§ 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsver-
trages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risi-
kos lückenloser Versicherungsschutz besteht. 

 
(2)Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Ein-

tritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens jedoch im Umfang 
des Vertrages des Versicherers. 

 



 

 

§ 5 Leistungsumfang 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
(1)Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtlichen 

Interessenwahrnehmung und trägt 
 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den 

Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines mündlichen oder 
schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer 
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, und für die Aus-
arbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr fest-
setzt, je nach Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu 250 €. Wohnt der 
Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht 
entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, 
trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) die Kos-
ten in der ersten Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versiche-
rungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Pro-
zessbevollmächtigten führt; 

 
b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für 

den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zuständigen Gerichtes an-
sässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwal-
tes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an des-
sen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständi-
gen Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versi-
cherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die Kosten in der ersten In-
stanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässi-
gen Rechtsanwalt, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen 
Rechtsanwalt führt 

 Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im europäischen Ausland 
eingetreten und eine zunächst betriebene Regulierung mit dem Schadenre-
gulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland erfolglos 
geblieben, so dass eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt 
der Versicherer zusätzlich die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes bei 
der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der Ent-
schädigungsstelle im Inland bis zur Höhe einer Korrespondenzgebühr; 
 
c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 

Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kos-
ten des Gerichtsvollziehers; 

 
d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe 

der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen 
Gerichtes erster Instanz entstehen; 

 
e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-

schädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbe-
hörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Ver-
waltungswege; 

 
f) die übliche Vergütung 

 
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer 

rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in Fällen 
der 



 

 

 
§ Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf-und Ordnungswidrigkei-

tenverfahren; 
 

§ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Repara-
turverträgen von Motorfahrzeugen sowie Anhängern; 

 
bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Gel-

tendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetre-
tenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges sowie Anhängers; 

 
g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen 

Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrie-
ben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten 
werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwäl-
ten geltenden Sätze übernommen; 

 
h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 

entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstat-
tung verpflichtet ist. 

 
(2)a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer 

zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu de-
ren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt 
hat.  

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten 
werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an 
dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

 
(3) Der Versicherer trägt nicht 
 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernom-
men hat; 

 
b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, 

soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer ange-
strebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Endet eine versicherte außergerichtliche Ausei-
nandersetzung mit einer einverständlichen Erledigung und hatte der 
Versicherungsnehmer einen Partner-Rechtsanwalt der Jurpartner  mit 
der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt, trägt der 
Versicherer dessen Honorar jedoch in voller Höhe. Ein insoweit auf 
den Versicherer übergehender materiell-rechtlicher Kostenerstat-
tungsanspruch bleibt hiervon unberührt; 

 
c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechts-

schutzfall, es sei denn 
aa) es wurde ein Partner-Rechtsanwalt der Jurpartner  beauftragt   

und der Rechtsschutzfall wird mit Kosten unterhalb von 250 € 
zzgl. MwSt. abgeschlossen; 

bb) die Tätigkeit des Partner-Rechtsanwalts der Jurpartner be-
schränkt sich auf die Leistung Beratungs-Rechtsschutz im Famili-
en-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 k); 

cc) die Tätigkeit des Rechtsanwaltes beschränkt sich auf die Leis-
tungsart JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten Le-
bensbereich gemäß § 2 m); 

 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-



 

 

ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 
 
e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später 

als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden; 

 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft 

einer Geldstrafe oder -buße unter 250 €; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 

Rechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht bestünde. 
 
(4)  Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbar-

te Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden 
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund 
mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhän-
gen.  

 
(5) Der Versicherer sorgt für 
 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Un-
terlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

 
b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe 

für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungs-
nehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 

 
(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-
tungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k) für Notare; 

 
b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der 

steuerberatenden Berufe; 
 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansäs-
sige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 



 

 

§ 6 Örtlicher Gel-
tungsbereich 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 

Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen In-
seln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in die-
sem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein ge-
richtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

 
(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbe-

reiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechtsschutzfällen, die 
dort während eines längstens drei Monate dauernden Aufenthaltes ein-
treten, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von 
30.000 €. Kosten bis zu dieser Höhe werden auch für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Verträgen übernommen, die über das Inter-
net abgeschlossen wurden, soweit eine Interessenwahrnehmung außer-
halb des Geltungsbereiches gemäß Absatz 1 notwendig ist. 
 
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im 
Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Teilzeitnut-
zungsrechten an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 

§ 7 Beginn des Ver-
sicherungsschut-
zes 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 2 zahlt. Eine vereinbar-
te Wartezeit bleibt unberührt. 

§ 8 Dauer und Ende 
des Vertrages 

 

(1)  Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen. 

 
(2)  Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist. 

 
(3)  Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
 
 
 
 



 

 

 
§ 9 Versicherungs-

beitrag 
 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
A. Beitrag und Versicherungsteuer 
 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. 
 
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 

Beitrag 
 
(1)  Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.  
 
Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

 
(2)  Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht wurde. Der Versicherungsschutz beginnt aber zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

 
(3)  Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solan-
ge der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

 
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
 
(1)  Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge sind am Monats ersten des vereinbarten Beitragszeit-
raumes fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt. 

 
(2)  Verzug 

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn schriftlich 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wo-
chen setzen. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

 
(3)  Zahlungsaufforderung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die-
se Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des 
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 



 

 

angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden 
sind. 

 
(4)  Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung im Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
(5)  Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

 
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 
D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 
(1) Rechtzeitige Zahlung 
 
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  
 
(2) Beendigung des Lastschriftverfahren 
 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
 
E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch aus-
stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft 
jährliche Beitragszahlung verlangen.  
 
F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
 



 

 

§ 10 Bedingungs- 
und Beitrags-
anpassung 

A. Bedingungsanpassung 
 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, bei 
 
§ Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften, 

die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des Versicherungs-
vertrages auswirken; 

§ den Versicherungsvertrag betreffender Änderung der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung; 

§ rechtskräftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bedingungen 
durch ein Gericht; 

§ Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht nicht 
vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehörde oder Kartellbe-
hörde im Wege eines bestandskräftigen Verwaltungsakts oder 

§ Verstoß einzelner Bedingungen gegen Leitlinien oder Rundschreiben 
der Versicherungsaufsichtsbehörde oder Kartellbehörde 

 
die betroffenen Bedingungen zu ändern, ergänzen oder zu ersetzen (An-
passung). 

 
(2) Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand 

und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertrags-
dauer und Kündigung. 

 
(3) Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsan-

lässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis in nicht un-
bedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der 
Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus 
nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen 
enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Be-
dingungen treten. 

 
(4) Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Ver-

hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der 
Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert 
werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach den 
Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen. 

 
(5) Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Vorausset-

zungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versiche-
rers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen ge-
gen Bedingungen anderer Versicherer richten. 

 
(6) Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem 

unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestim-
mungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines 
Treuhänders gelten entsprechend. 

 
(7) Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer 

schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntga-
be ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerspruchs. 

 
(8) Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft. Der 

Versicherer kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Wider-



 

 

spruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen zum 
Ende eines jeden Monats kündigen, wenn für ihn das Festhalten an dem 
Vertrag ohne die Anpassung unzumutbar ist. 

 
B. Beitragsanpassung 
(1)  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jah-

res, um welchen Vom Hundertsatz sich für die Rechtsschutz-
Versicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der 
Schadenzahlungen einer genügend großen Zahl der die Rechtsschutz-
Versicherung betreibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr 
erhöht oder vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres 
gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt 
durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durch-
schnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der 
Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle ins-
gesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutz-
fälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der 
Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden 
bei den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen 
berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten 
sind. 

 
(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

§ gemäß den §§ 21 und 22 ARB, 
§ gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29 ARB,  
§ gemäß den §§ 26 und 27 ARB,  
§ gemäß § 28 ARB 

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils 
unterschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung. 

 
(3)  Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 

5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in 
den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen.  Ergeben die Ermittlungen 
des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er 
nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl 
abzurunden. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf 
den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht überstei-
gen. 

 
(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen 

Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten 
drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer er-
höht, als er vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe 
gemäß Absatz 2 nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen 
ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige 
nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

 
(5)  Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Okto-

ber des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fäl-
lig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung 
noch nicht ein Jahr abgelaufen ist. 

 
(6)  Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-

schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-



 

 

rers mit sofortiger Wirkung in Schriftform kündigen, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitrags-
erhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 

§ 11 Änderung der 
für die Bei-
tragsbemes-
sung wesentli-
chen Umstände 

A. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
 

(1) Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Um-
stände 
 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 
gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 
 
(2) Rücktritt des Versicherers 
 
a) Voraussetzungen des Rücktritts 
 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. 
 

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts 
 
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 
 

 



 

 

  
c) Folgen des Rücktritts 
 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versi-
cherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

 
(3)  Kündigung  
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig- 
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte. 

 
(4)  Rückwirkende Vertragsanpassung 
 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat 
der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers fristlos in Schriftform kündigen. 
 

(5)  Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 2 bis 4 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 2 bis 4 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 2 bis 4 genannten Rech-
te nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
 



 

 

(6)  Anfechtung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versi-
cherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
B. Gefahrerhöhung 
 
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des 

Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch 
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die 
höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen höhe-
ren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer die Absicherung 
der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der 
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 

 
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des 

Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den 
geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen 
Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt 
an, wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats 

nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum 
Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die er-
forderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Ver-
sicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer kei-
nen Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war der Eintritt 
des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen 
der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober Fahr-
lässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versiche-
rungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers ab-
gelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für den Umfang der Leistung des Versicherers 
ursächlich war. 

 
(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein 
soll. 



 

 

§ 12 Wegfall des 
versicherten 
Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das ver-
sicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. 
In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
beantragt worden wäre. 

 
(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-

rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit 
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen 
ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der nach 
dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungs-
schutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Der-
jenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, tritt an 
die Stelle des verstorbenen Versicherungsnehmers. Er kann innerhalb 
eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

 
(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein bezeich-

nete selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Einfamilien-
haus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versi-
chert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennut-
zung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen 
Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das 
neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem 
Bezug eintreten. 

 
(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine gewerb-

liche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzt, 
findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach 
dem Tarif des Versicherers weder nach Größe noch nach Miet- oder 
Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 

§ 13 Kündigung nach 
Rechtsschutz-
fall 

 

(1)  Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-
pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündi-
gen.  

 
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei inner-

halb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versi-
cherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungs-
pflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, 
den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 

Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Aner-
kennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen 
sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres, wirksam wird. 

 
       Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den 

Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 



 

 

§ 14 Gesetzliche 
Verjährung  

 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-

meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versi-
cherten in Textform zugeht. 

 

§ 15 Rechtsstellung 
mitversicherter  
Personen/ De-
finition Lebens-
partner 

 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im je-
weils bestimmten Umfang für die in §§ 21 bis 28 oder im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versiche-
rungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund der Ver-
letzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person kraft Gesetzes zustehen. 

 
(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-

fenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein 
ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 

 
(3) Mitversicherte Lebenspartner sind: 
 

a) der Ehepartner oder 
 
b) der eingetragene Lebenspartner oder 
 
c) der im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner 
 
Die Mitversicherung eines Lebenspartners nach Absatz 3 c) setzt voraus, 
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Lebenspartner ander-
weitig verheiratet ist oder für sie eine andere eingetragene Lebenspart-
nerschaft besteht. 

 

§ 16 Anzeigen, Wil-
lenserklärun-
gen, Anschrif-
tenänderung 

 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden. 

 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-

cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers 

 
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-

trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwen-
dung. 

 



 

 

§ 17 Verhalten nach 
Eintritt eines 
Rechtsschutz-
falles 

 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungs-
nehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er 

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen; 

 
b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Um-

stände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel an-
zugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen; 

    soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
 
aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, 

insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor 
der Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers 
einzuholen; 

 
bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. 

Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering wie mög-
lich gehalten werden sollen. Von mehreren möglichen Vorgehenswei-
sen hat der Versicherungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, 
indem er z. B. (Aufzählung nicht abschließend): 

- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünstiger 
mit einem Prozess erreicht werden kann (z.B. Bündelung von An-
sprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streit-
genossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhe-
bung), 

- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Situa-
tion nicht oder noch nicht notwendig sind, 

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Ver-
fahrens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, 

- vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und die 
etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen Ansprüche 
bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprüche zurück-
stellt, 

- in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung 
von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung 
steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu ertei-
len, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 

cc)  Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisun-
gen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechts-
anwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen. 

 
(2)  Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall be-

stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt 

aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Ver-
sicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und 

dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
notwendig erscheint. 

 



 

 

 
(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst 

beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versiche-
rungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich. 

 
(5)  Der Versicherungsnehmer hat den mit der Wahrnehmung seiner Inte-

ressen beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu 
unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte 
zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

 
(6)  Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vor-

sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Ver-
sicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 
 

(7)  Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Obliegen-
heiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten 
Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des 
Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt. 

 
(8)  Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem 

Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.  
 
(9)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von 

Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung 
auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendi-
gen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszu-
händigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen 
mitzuwirken. 
Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versi-
cherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einergroben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. 



 

 

§ 18 Stichentscheid (ersetzt durch § 3 a) 

§ 19 Vorläufige De-
ckung 

(1)  Beginn  
Der Vertrag über die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklä-
rung des Versicherers (oder einer hierzu bevollmächtigten Person) ab 
dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam. 

 
(2)  Inhalt 
Der Vertrag über die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertrags-
grundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag zugrunde liegen sol-
len. Der Versicherungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung gelten-
den Versicherungsbedingungen und die Information für Versicherungsneh-
mer zusammen mit dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem 
früheren Zeitpunkt. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 Zuständiges 

Gericht/ Anzu-
wendendes 
Recht 

 

(3) Ende 
Der Vertrag über die vorläufige Deckung endet mit dem Beginn des 
endgültigen Versicherungsschutzes. Kommt der endgültige Versiche-
rungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen An-
trag nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes widerruft oder einen 
Widerspruch nach § 5 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes erklärt, endet die vorläufige Deckung mit dem Zugang des Wider-
rufs oder des Widerspruchs beim Versicherer. 

 
Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können den Vertrag über 
die vorläufige Deckung jederzeit kündigen. Kündigt der Versicherer, 
wird die Kündigung erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
(4)  Wegfall des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt rück-
wirkend, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag für die vorläufige 
Deckung oder, falls ein gesonderter Beitrag für die vorläufige Deckung 
nicht erhoben wird, den Beitrag für den endgültigen Versicherungsver-
trag nicht rechtzeitig gezahlt hat und er dies zu vertreten hat. 
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zugang der 
Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt. 

 
(5)  Beitrag 

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, steht dem Ver-
sicherer als Beitrag für die vorläufige Deckung ein der Laufzeit der vor-
läufigen Deckung entsprechender Teil des Beitrages zu, der beim Zu-
standekommen des endgültigen Versicherungsvertrages für diesen zu 
zahlen wäre. 

 
 

(1) Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-
richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 
 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. 

(4)  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 



 

 

§ 21 Verkehrs-
Rechtsschutz 
 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Ei-
genschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder 
während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen Motorfahrzeuges zu 
Lande und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte In-
sassen dieser Motorfahrzeuge. 

 
(2) (derzeit kein Angebot) 
 
(3)  Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versiche-

rungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichnete 
Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch 
wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen sind. 

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz                              (2 a) 
 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht     (2 d) 
 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten                    (2 e) 
 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (2 g) 
 
Straf-Rechtsschutz                                              (2 i) 
 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz                  (2 j) 
 
(5)  Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen 

werden. 
 
(6)  Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen 

des Absatzes 1 auch für Verträge, mit denen der Erwerb eines Motor-
fahrzeuges zu Lande sowie Anhängers zum nicht nur vorübergehenden 
Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn dieses Fahrzeug nicht auf den 
Versicherungsnehmer zugelassen wird. 

 
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Ver-

trags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei der Teil-
nahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 

 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn zugelas-

sen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen ist, 
 

b) Insasse, 
 

c) Fußgänger und  
 

d) Radfahrer. 
 
(8)  Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene 

Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges berechtigt sein und 
das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem 
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 



 

 

Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Un-
kenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. 

 
(9) Ist in dem Fall des Absatzes 1 kein Fahrzeug mehr auf den Versiche-

rungsnehmer zugelassen, kann der Versicherungsnehmer die Aufhe-
bung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen. 

 
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es 

auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, 
das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahr-
zeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in 
diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtig-
ten Erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde liegt. 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem Ver-
sicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Kennzeichen 
des Folgefahrzeuges anzugeben. Bei Verstoß gegen diese Obliegenhei-
ten besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenhei-
ten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegen-
heitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die ver-
sicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Wird das Folgefahrzeug be-
reits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt 
dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat 
nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges, ohne zusätzlichen Beitrag mit-
versichert. 
Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb 
eines Monats nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird 
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 

 
(11) Der Versicherungsschutz nach den Absätzen 1, 4, 6 bis 9 kann auf den 

mitversicherten Lebenspartner (§ 15 Absatz 3) und die minderjährigen 
Kinder erweitert werden, solange weder der Versicherungsnehmer noch 
die Mitversicherten eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 
€ - bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausüben. Kein Versicherungs-
schutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten 
selbstständigen Tätigkeiten. 

 
Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tätigkeit, 



 

 

durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde Er-
werbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben wird, sowie die Ver-
waltung eigenen Vermögens unter dem Einsatz von Fremdmitteln. Die 
rechtliche Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit derartigen 
Tätigkeiten ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, und zwar auch 
dann, wenn die selbstständige Tätigkeit oder Vermögensverwaltung oh-
ne planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 

§ 22 Fahrer-RS (derzeit kein Angebot) 

§ 23 Privat-
Rechtsschutz 
für Selbststän-
dige  

(derzeit kein Angebot) 

§ 24 Berufs-
Rechtsschutz 
für Selbststän-
dige, Rechts-
schutz für Fir-
men und Verei-
ne  

(derzeit kein Angebot) 

§ 25 Privat- und Be-
rufs-
Rechtsschutz 
für Nicht-
selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen Be-
reich des Versicherungsnehmers und seines mitversicherten Lebenspart-
ners (§ 15 Absatz 3), wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
12.000 € - bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenann-
ten selbstständigen Tätigkeiten. 
Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tätigkeit, 
durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde Erwerbs-
quelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben wird, sowie die Verwaltung 
eigenen Vermögens unter dem Einsatz von Fremdmitteln. Die rechtliche 
Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten 
ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn 
die selbstständige Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung ohne planmä-
ßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 

 
(2)Mitversichert sind die minderjährigen sowie die unverheirateten und nicht 

in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, 
Letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten. 

 
 



 

 

  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (2 a) 
 
Arbeits-Rechtsschutz (2 b) 
 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (2 d) 
 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (2 e) 
 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
 
Straf-Rechtsschutz (2 i) 
 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (2 j) 
 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (2 k) 
 
Opfer-Rechtsschutz (2 l) 
 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und 
Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhängers. 

 
(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-

partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tä-
tigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 € im letzten Ka-
lenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer solchen Tätig-
keit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Um-
stände in einen solchen nach § 23 um. 

§ 26 Privat-, Berufs- 
und Verkehrs-
Rechtsschutz für 
Nichtselbststän-
dige  

 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen Be-
reich des Versicherungsnehmers und seines mitversicherten Lebenspartners 
(§ 15 Absatz 3), wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 12.000 € - 
bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausüben. Kein Versicherungsschutz 
besteht unabhängig von der Umatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen 
Tätigkeiten. 
 
Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tätigkeit, durch 
die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde Erwerbsquelle ge-
schaffen, genutzt oder aufgegeben wird, sowie die Verwaltung eigenen Ver-
mögens unter dem Einsatz von Fremdmitteln. Die rechtliche Interessen-
wahrnehmung im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten ist vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die selbststän-
dige Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 
 
(2) Mitversichert sind 
 
a) die minderjährigen Kinder, 
 
b) die unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in 



 

 

dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben 
und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Es besteht jedoch 
kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigen-
tümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von Motor-
fahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahr-
zeug), 

 
c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte 

Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner 
oder die minderjährigen Kinder zugelassenen oder von diesem Personen-
kreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 

 

 (3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (2 a) 
 
Arbeits-Rechtsschutz (2 b) 
 
Rechtsschutz im Vertrags- 
und Sachenrecht (2 d) 
 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (2 e) 
 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
 
Verwaltungs-Rechtsschutz 
in Verkehrssachen (2 g) 
 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
 
Straf-Rechtsschutz (2 i) 
 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (2 j) 
 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (2 k) 
 
Opfer-Rechtsschutz (2 l) 
 
JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten  
Lebensbereich Bereich               (2m)  
 
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung wird nicht in Abzug gebracht 
 
 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Mo-
torfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 
 
(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges berechtigt sein und das 
Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur 
für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger 
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-



 

 

cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte 
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person 
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 
 
(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 € im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer solchen Tätigkeit im letz-
ten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 €, wandelt 
sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen 
nach § 21 Absatz 1 und 4 bis 9 für die auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassenen Fahrzeuge zu Lande und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des 
Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er dies später als zwei 
Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes 
ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit 
dem Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 
 
(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein 
Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Le-
benspartner oder die minderjährigen Kinder zugelassen, kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach 
§ 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, 
wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer, 
dessen mitversicherter Lebenspartner und die minderjährigen Kinder zusätz-
lich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des 
Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als 
zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Ver-
sicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige. 

§ 27 Landwirt-
schafts- und 
Verkehrs-
Rechtsschutz 

(derzeit kein Angebot) 

§ 28 Privat-, Berufs- 
und Verkehrs-
Rechtsschutz 
für Unterneh-
men und freie 
Berufe  

(derzeit kein Angebot) 

 



 

 

 
§ 29 Rechtsschutz 

für Eigentümer 
und Mieter von 
Wohnungen 
und Grundstü-
cken 

 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner im 
Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als 
 

a) Eigentümer, 
b) Vermieter, 
c) Verpächter, (derzeit kein Angebot) 
d) Mieter, 
e) Pächter, (derzeit kein Angebot) 
f) Nutzungsberechtigter 

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versiche-
rungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Gara-
gen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 

 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 

Wohnungs- und  
Grundstücks-Rechtsschutz (2 c) 
 

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (2 e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tarifbestimmungen 
 

Versicherungssumme 
 

Den Beiträgen liegt eine Versicherungssumme von bis zu 500.000 € je 
Rechtsschutzfall zugrunde; für Strafkautionen werden zusätzlich darlehens-
weise bis zu 100.000 € gezahlt. 
 

Beitrag 
 

Es handelt sich um Jahresbeiträge, die im Voraus zu entrichten sind. Die 
zurzeit gültige Versicherungsteuer von 19 % ist enthalten. Nebengebühren 
werden nicht erhoben. Alle Beiträge mit Zuschlägen, Nachlässen und unter-
jährigen Zahlungen werden auf zwei Nachkommastellen berechnet.  
 
Bei der Berechnung von Nachlässen, Zuschlägen und unterjährigen Zahlun-
gen kann es durch Rundungsdifferenzen systembedingt zu geringfügigen 
Abweichungen gegenüber dem im Antrag genannten Beitrag kommen. 
 

Zahlungsweise 
 

Zuschlag für 1/2-jährliche Zahlung = 3 %, 
Zuschlag für 1/4-jährliche Zahlung = 5 %, 
Zuschlag für monatliche Zahlung   = 5 %. 
Der Mindestbeitrag beträgt 10 €. 
 
Grundsätzlich können nur Verträge mit Lastschrifteinzugsverfahren (LEV) 
abgeschlossen werden. 

Wartezeit 
 

6 Monate Wartezeit: 
§ Arbeits-Rechtsschutz 
 
3 Monate Wartezeit: 
§ Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (außer für Verträge im Ver-

kehrsbereich) 
§ Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (außer im Verkehrsbereich) 
§ Sozialgerichts-Rechtsschutz 
§ Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
 
Wenn während der Laufzeit des Vertrages ein neues Risiko, z. B. eine selbst 
genutzte Wohnung, hinzukommt, gilt für das neue Risiko die Wartzeit. 
 
Auf die Wartezeit wird verzichtet, wenn es sich um die Geltendmachung 
gesetzlicher Schadenersatzansprüche aus der Verletzung dinglicher Rechte 
im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz handelt. 
 
Auf die Wartezeit kann verzichtet werden, wenn das Risiko anderweitig ver-
sichert war und im unmittelbaren Anschluss an die Vorversicherung über-
nommen wird (Nachweis ist erforderlich). Dies gilt auch für den Fall, dass die 
Risiken bisher in einem 
 

  
 


